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B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen

der Bezirksregierung

187. Verordnung zum Schutze der Jugend
und des öffentlichen Anstandes für den Bereich

der Stadt Köln vom 14. April 2011
– Sperrbezirksverordnung –

Aufgrund des Artikels 297 des Einführungsgesetzes
zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974
(BGBl. I. 1974, S. 640) zuletzt geändert durch Artikel 177

des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) in Ver-
bindung mit § 1 der Verordnung der Landesregierung des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Bestimmung der für
den Erlass von Rechtsverordnungen nach Artikel 297 des
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch zuständigen
Verwaltungsbehörden vom 11. März 1975 (GV. NW.
1975, S. 258) wird für den Bereich der Stadt Köln ver-
ordnet:

§ 1

Zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstan-
des ist es verboten, in dem in § 2 dieser Verordnung fest-
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gelegten Bezirk der Stadt Köln auf Straßen, Wegen,
Plätzen und Brücken, in Bahnhöfen sowie an allen Orten,
die öffentlich sind oder von der Öffentlichkeit eingesehen
werden, der Straßenprostitution nachzugehen.

§ 2

(1) Der Bezirk (Sperrbezirk) wird durch folgende
Straßen und Plätze begrenzt: Am Konraderhof ab
Feldweg westliche Verlängerung Vor dem Dorf (zwi-
schen Am Kreuzweg und Harry-Kloepfer-Straße) in
südlicher Richtung bis Im Feldrain – Im Feldrain in
südlicher bis unbenannter Feldweg zwischen Am
Konrader Hof und Alte Brühler Straße – unbenann-
ter Feldweg in südlicher Richtung dem Verlauf fol-
gend der Stadtgrenze bis Brühler Landstraße Höhe
Hausnummer 552 kreuzend – Brühler Landstraße in
südlicher Richtung bis Kreuzung Kölnstraße/In der
Hell – In der Hell in östlicher Richtung bis zur ersten
Feldwegeinmündung – in südlicher Richtung folgend
der Stadtgrenze bis Berggeiststraße – in östlicher
Richtung der Stadtgrenze folgend bis Am Nordbahn-
hof – Am Nordbahnhof der Stadtgrenze in nördlicher
Richtung folgend bis Rodenkirchener Straße (entlang
der Stadtteilgrenze Meschenich) – in nördlicher Rich-
tung der Straße folgend über Im Hellenberg – hinter
der Brücke weiter nördlich der Stadtteilgrenze fol-
gend bis zum unbenannten Feldweg entlang dem
Grundstück Am Haudorfer Baum – unbenannter
Feldweg in nördlicher Richtung bis Kreuzung Feld-
weg westliche Verlängerung Vor dem Dorf – Feldweg
westliche Verlängerung Vor dem Dorf in westlicher
Richtung bis Am Konraderhof.

(2) Der Bezirk (Sperrbezirk) schließt die genannten
Straßen und Plätze ein.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2011 in Kraft und am
30. April 2014 außer Kraft.

Köln, den 14. April 2011
Az.: 21.03.10.01-99/11

Die Regierungspräsidentin
gez.: W a l s k e n

ABl. Reg. K 2011, S. 117

188. Verordnung zum Schutze der Jugend
und des öffentlichen Anstandes für den Bereich

der Stadt Köln vom 14. April 2011
– Sperrbezirksverordnung –

Aufgrund des Artikels 297 des Einführungsgesetzes
zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974
(BGBl. I. 1974, S. 640) zuletzt geändert durch Artikel 177
des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) in Ver-
bindung mit § 1 der Verordnung der Landesregierung des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Bestimmung der für
den Erlass von Rechtsverordnungen nach Artikel 297 des
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch zuständigen
Verwaltungsbehörden vom 11. März 1975 (GV. NW.

1975, S. 258) wird für den Bereich der Stadt Köln ver-
ordnet:

§ 1

Zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstan-
des ist es in der Zeit von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr verboten,
in dem in § 2 dieser Verordnung festgelegten Bezirk der
Stadt Köln auf Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, in
Bahnhöfen sowie an allen Orten, die öffentlich sind oder
von der Öffentlichkeit eingesehen werden, der Straßen-
prostitution nachzugehen.

§ 2

(1) Der Bezirk (Sperrbezirk) wird durch folgende
Straßen und Plätze begrenzt: Rheinufer Rheinkilo-
meter 684,7 dem Rheinufer folgend in südlicher Rich-
tung bis Rheinkilometer 680,3 – der Stadtteilgrenze
Rodenkirchen in südlicher Richtung folgend bis
Weißer Straße – Weißer Straße in westlicher Richtung
bis Hedwigstraße – Hedwigstraße in westlicher Rich-
tung bis Hammerschmidtstraße – Hammerschmidt-
straße in südlicher Richtung bis Am Feldrain – Am
Feldrain über Wattigniesstraße in westlicher Rich-
tung bis Industriestraße (entlang der Stadtteilgrenze
Rodenkirchen) – Industriestraße in nördlicher Rich-
tung bis Emil-Hoffmann-Straße – Emil-Hoffmann-
Straße in westlicher Richtung am Waldrand entlang
bis Am Neuen Forst – Am Neuen Forst in westlicher
Richtung bis Bonner Landstraße – Bonner Land-
straße in südlicher Richtung bis Kiesgrubenweg –
Kiesgrubenweg in westlicher Richtung bis Autobahn
A 555 – A 555 in südlicher Richtung folgend bis
Kerkrader Straße Anschlussstelle Köln-Godorf –
Kerkrader Straße in westlicher Richtung bis zur Un-
terführung im Hellenberg – Im Hellenberg weiter
nördlich der Stadtteilgrenze folgend bis zum unbe-
nannten Feldweg entlang dem Grundstück Am Hau-
dorfer Baum – in nördlicher Richtung dem unbe-
nannten Feldweg folgend bis Kreuzung Feldweg
westliche Verlängerung Vor dem Dorf – Feldweg
westliche Verlängerung Vor dem Dorf in westlicher
Richtung Bödinger Straße überquerend folgen bis
zum ersten unbenanntem Feldweg – unbenannter
Feldweg in nördlicher Richtung (entlang des Fried-
hofs) bis Kreuzung erster unbenannter Feldweg –
unbenannter Feldweg in östlicher Richtung bis
Husarenstraße – Husarenstraße in nördlicher Rich-
tung bis Autobahn A 4 – Autobahn A 4 in westlicher
Richtung bis Brühler Landstraße – Brühler Land-
straße in nördlicher Richtung bis Einmündung
Schiffhof/Auf der Heidekaul in südlicher Richtung
bis Autobahn A 4 – Autobahn A 4 in westlicher Rich-
tung bis Kleingartenanlage – in nördlicher Richtung
über Reitweg und Wirtschaftsweg bis Militärring-
straße – Militärringstraße in östlicher Richtung bis
Markierung Abschnitt 1, km 0,4 – Militärringstraße in
westlicher Richtung bis Kreuzung Oberer Komar-
weg/Am Eifeltor – Am Eifeltor in südlicher Richtung
bis Autobahn A 4 – Autobahn A 4 in westlicher Rich-
tung folgend bis Autobahnkreuz Köln West Auto-
bahn A 1 – Autobahn A 1 in nördlicher Richtung bis
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Aachener Straße (Anschlussstelle Lövenich) – Aache-
ner Straße in östlicher Richtung bis Militärringstraße
– Militärringstraße in südlicher Richtung bis Luxem-
burger Straße – Luxemburger Straße in nördlicher
Richtung bis Geißbergstraße – Geißbergstraße bis
Einmündung Sackgasse Geißbergstraße – Sackgasse
Geißbergstraße in nördlicher Richtung der Stadt-
bezirksgrenze folgend bis Zollstockgürtel – Zoll-
stockgürtel in östlicher Richtung bis Rheinufer
Rheinkilometer 684,7.

(2) Der Bezirk (Sperrbezirk) schließt die genannten
Straßen und Plätze ein.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2011 in Kraft und am
30. April 2012 außer Kraft.

Köln, den 14. April 2011
Az.: 21.03.10.01-100/11

Die Regierungspräsidentin
gez.: W a l s k e n

ABl. Reg. K 2011, S. 118

189. Verordnung zum Schutze der Jugend
und des öffentlichen Anstandes für den Bereich

der Stadt Hürth vom 14. April 2011
– Sperrbezirksverordnung –

Aufgrund des Artikels 297 des Einführungsgesetzes
zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974
(BGBl. I. 1974, S. 640) zuletzt geändert durch Artikel 177
des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) in Ver-
bindung mit § 1 der Verordnung der Landesregierung des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Bestimmung der für
den Erlass von Rechtsverordnungen nach Artikel 297 des
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch zuständigen
Verwaltungsbehörden vom 11. März 1975 (GV. NW.
1975, S. 258) wird für den Bereich der Stadt Hürth ver-
ordnet:

§ 1

Zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstan-
des ist es verboten, in dem in § 2 dieser Verordnung fest-
gelegten Bezirk der Stadt Hürth auf Straßen, Wegen, Plät-
zen und Brücken, in Bahnhöfen sowie an allen Orten, die
öffentlich sind oder von der Öffentlichkeit eingesehen
werden, der Straßenprostitution nachzugehen.

§ 2

(1) Der Bezirk (Sperrbezirk) wird durch folgende
Straßen und Plätze begrenzt: Ab Stadtbahnlinie an
der Luxemburger Straße die Autobahn A 4 in öst-
licher Richtung bis Anschlussstelle „Eifeltor“ in süd-
licher Richtung entlang der Stadtgrenze bis zur Höhe
Meschenicher Straße, in westlicher Richtung bis zur
Bonnstraße in nördlicher Richtung entlang der Stadt-
bahnlinie bis zur A 4.

(2) Der Bezirk (Sperrbezirk) schließt die genannten
Straßen und Plätze ein.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2011 in Kraft und am
30. April 2012 außer Kraft.

Köln, den 14. April 2011
Az.: 21.03.10.01-101/11

Die Regierungspräsidentin
gez.: W a l s k e n

ABl. Reg. K 2011, S. 119

190. Verordnung zum Schutze der Jugend und
des öffentlichen Anstandes für den Bereich der

Stadt Brühl und der Stadt Hürth vom 14. April 2011
– Sperrbezirksverordnung –

Aufgrund des Artikels 297 des Einführungsgesetzes
zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974
(BGBl. I. 1974, S. 640) zuletzt geändert durch Artikel 177
des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) in Ver-
bindung mit § 1 der Verordnung der Landesregierung des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Bestimmung der für
den Erlass von Rechtsverordnungen nach Artikel 297 des
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch zuständigen
Verwaltungsbehörden vom 11. März 1975 (GV. NW.
1975, S. 258) wird für den Bereich der Stadt Brühl und der
Stadt Hürth verordnet:

§ 1

Zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstan-
des ist es verboten, in dem in § 2 dieser Verordnung fest-
gelegten Bezirk der Stadt Brühl und der Stadt Hürth auf
Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, in Bahnhöfen so-
wie an allen Orten, die öffentlich sind oder von der Öf-
fentlichkeit eingesehen werden, der Straßenprostitution
nachzugehen.

§ 2

(1) Der Bezirk (Sperrbezirk) wird durch folgende
Straßen und Plätze begrenzt: Von der L 184 (Rhein-
straße) an der östlichen Stadtgrenze in nördlicher
Richtung entlang der östlichen Stadtgrenze bis zur
Straße In der Hell, von der Straße In der Hell entlang
der nördlichen Stadtgrenze in westlicher Richtung bis
zur B 265 (Luxemburger Straße), von der B 265 (Lu-
xemburger Straße) weiter in westlicher Richtung der
Stadtgrenze entlang bis zum oberhalb des östlichen
Seeufers gelegenen Waldweges am Bleibtreusee,
zunächst in nördlicher Richtung entlang des oberen
Waldweges den Bleibtreusee umrundend und ansch-
ließend in südlicher Richtung entlang des Waldweges
bis zur B 265 (Lusemburger Straße), entlang der
B 265 (Luxemburger Straße) in nord-östlicher Rich-
tung bis zum Schnittpunkt L 184 (Theodor-Heuss-
Straße), die L 184 (Theodor-Heuss-Straße, Konrad-
Adenauer-Straße, Heinrich-Esser-Straße, Comes-
straße, Rheinstraße) in östlicher Richtung entlang bis
zum Schnittpunkt mit der östlichen Stadtgrenze.

(2) Der Bezirk (Sperrbezirk) schließt die genannten
Straßen und Plätze ein.
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§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2011 in Kraft und am
30. April 2012 außer Kraft.

Köln, den 14. April 2011
Az.: 21.03.10.01-102/11

Die Regierungspräsidentin
gez.: W a l s k e n

ABl. Reg. K 2011, S. 119

191. Vermessungsgenehmigung II;
Dipl.-Ing. Joachim Hasselblatt ./. 

Vermessungstechniker Sascha Köhler

Bezirksregierung Köln
Az.: 31.2/2416/7160/107/11

Köln, den 14. April 2011

Dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Joachim Hasselblatt Ortwinstraße 22, 53179
Bonn, habe ich gemäß Abschnitt B Nr. 5 des Runderlas-
ses des Ministers für Landesplanung, Wohnungsbau und
öffentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-Westfalen
vom 5. April 1962 in der Fassung vom 30. Juni 1982
(SMBl. NRW. 71342) die Genehmigung erteilt, unter sei-
ner Leitung und Aufsicht den Vermessungstechniker
Sascha Köhler zur Mitwirkung bei Katastervermessungen
heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung II).

Im Auftrag
gez.: L u x

ABl. Reg. K 2011, S. 120

192. Planfeststellungsbeschluss für die
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft

(KrW-/AbfG)

Bezirksregierung Köln
Az.: 52.1.21.1-(8.14)-03/89

Köln, 14. April 2011

Nach § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung – UVPG – i. V. m. § 74 Abs. 5 Satz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen – VwVfG NRW – wird folgende Zulässigkeit-
sentscheidung vom 14. April 2011 öffentlich bekanntge-
macht:

1. Hiermit wird der von der Rhein-Sieg-Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (RSAG), Pleiser Hecke 4, 53721
Siegburg mit Antrag vom 28. April 2009 eingereichte
Plan für die Änderung der Mineralstoffdeponie in
Sankt Augustin, Gemarkung Buisdorf, Flur 4, Flur-
stück 17 u. a. durch Überhöhung des 5. Bauabschnit-
tes gemäß § 31 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz (KrW-/AbfG) i. V. m. § 74 des Verwaltungs-
verfahrensgesetz NRW mit den unter Abschnitt I.7.
angeordneten Nebenbestimmungen festgestellt.

2. Eine Entscheidung nach § 74 Abs. 2 VwVfG NRW
über Einwendungen entfällt, da solche nicht erhoben
wurden.

3. Die wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 10, 13 des
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes – Was-
serhaushaltsgesetz – (WHG) zur Einleitung von
Niederschlagswasser in den namenlosen Bach im
Planfeststellungsbereich wird hiermit erteilt.

4. Die Kosten des Verfahrens trägt die RSAG.

Der festgestellte Plan umfasst die unter Nr. 6 des Plan-
feststellungsbeschlusses aufgeführten Unterlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss sowie die
wasserrechliche Erlaubnis kann innerhalb eines Monats
nach Zustellung Klage erhoben werden.

Die Klage ist bei dem Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen, Äegidiikirchplatz 5, 48143
Münster, schriftlich einzureichen oder dort zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu er-
klären.

Nach § 67 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung
müssen Sie sich durch einen Rechtsanwalt oder Rechts-
lehrer an einer deutschen Hochschule als Bevollmächtig-
ten vertreten lassen.

Falls die Frist durch das Verschulden des von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO
VG/FG – vom 23. November 2005 (GV. NRW S. 926)
eingereicht werden.

Hinweis:

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form
und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der
Homepage des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-
Westfalen.

Auslegung:

Der Planfeststellungsbeschluss enthält Nebenbestim-
mungen zum Abfallrecht, Naturschutz sowie sonstige
Nebenbestimmungen und wurde unter dem Vorbehalt
der Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen
über Anforderungen an die Deponie oder ihren Betrieb
erteilt.

Der Planfeststellungsbeschluss mit seiner Begründung
und den zugehörigen Unterlagen liegen gemäß § 9 Abs. 2
UVPG und § 74 Abs. 4 VwVfG NRW für zwei Wochen
vom

28. April 2011 bis einschließlich 11. Mai 2011

(außer samstags, sonntags und feiertags) an folgenden
Stellen zur Einsicht aus:

– 120 –



a) Bezirksregierung Köln
Zeughausstr. 2–10
Dezernat 52, Zimmer K 222
50667 Köln

Zeiten:
Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

b) Stadt Sankt Augustin
Der Bürgermeister
Zimmer 204
Markt 1
53757 Sankt Augustin

Zeiten:
Montag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten
Zeiten ist nur nach Abstimmung mit der Bezirksregie-
rung Köln bzw. den übrigen o. a. Stellen möglich.

Mit Ablauf dieser Frist gilt der Planfeststellungs-
beschluss auch gegenüber Dritten als zugestellt.

Bis zum Ablauf der Klagefrist kann der Planfest-
stellungsbeschluss bei der Bezirksregierung Köln, De-
zernat 52, Zeughausstr. 2–10, 50667 Köln, schriftlich
angefordert werden.

Im Auftrag
gez.: S c h e i d

ABl. Reg. K 2011, S. 120

193. Genehmigung gemäß BImSchG
– Firma Carbon

Service & Consulting GmbH & Co. KG –

Auf der Grundlage des § 21a der Neunten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (9. BImSchV) vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1631) i. V.
m. § 10 Abs. 8 Satz 2 und 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) vom 26. September 2002
(BGBl. I S. 3830/FNA-Nr. 2129-8) in der jeweils zurzeit
gültigen Fassung wird folgendes bekannt gegeben:

I.
Tenor

Auf Antrag vom 3. Novemer 2009 in der Fassung der
Ergänzungen vom 2. März 2011 der Firma Carbon Ser-
vice & Consulting GmbH & Co. KG, Im Hasenfeld 12,
52391 Vettweiß wird nach Durchführung des nach dem
BImSchG i. V. m. der 9. BImSchV vorgeschriebenen Ver-
fahrens entschieden, dass der Firma Carbon Service &
Consulting GmbH & Co. KG, Im Hasenfeld 12, 52391
Vettweiß, gemäß § 4 in Verbindung mit §§ 6 und 10 des
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge – Bundes-Immissons-

schutzgesetz (BImSchG) vom 26. September 2002 (BGBl.
I S. 3830) sowie der Nrn. 8.11 Spalte 1, 8.12 Spalte 1 und
1.9 Spalte 2 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen – 4. BImSchV, jeweils in der zurzeit gültigen
Fassung die Genehmigung einer Anlage zum Behandeln
und zeitweiligen Lagern von gefährlichen Abfällen in
52391 Vettweiß, Im Hasenfeld 12, Gemarkung Vettweiß,
Flur 5, Flurstücke 246, 247, 276, 277, 278 und 279 erteilt
wird.

Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Be-
trieb einer Anlage

a) zur thermischen Regeneration beladener Aktivkohle
in einem indirekt beheizten Ofen mit einem maxima-
len Durchsatz von

– 33,6 t/d in der Zeit von Montag bis Freitag,

– 21,6 t/d an Samstagen und

– 9,6 t/d an Sonntagen,

jedoch nicht mehr als 8 000 t/a,

b) zur zeitweiligen Lagerung beladener Aktivkohle mit
einer Lagerkapazität von 945 Tonnen und

c) zur Vermahlung regenerierten Aktivkohle mit einer
Leistung von max. 5,24 t/h.

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der privaten
Rechte Dritter und der behördlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung einge-
schlossen werden.

Diese Genehmigung ergeht auf der Grundlage der un-
ter B. aufgeführten und mit dem Bescheid verbundenen
Unterlagen. Diese Unterlagen sind Bestandteil des Ge-
nehmigungsbescheides und maßgebend für dessen Aus-
führung, soweit nicht durch die Nebenbestimmungen
eine andere Regelung getroffen wird.

Die Kosten dieses Vertrages trägt die Antragstellerin.

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von
zwölf Monaten nach Zustellung des Bescheides, mit der
Inbetriebnahme der Anlage begonnen worden ist.

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine Sicherheitslei-
stung in Höhe von 172 000,– € (in Worten: Einhun-
dertzweiundsiebzigtausend Euro) gegenüber dem Land
Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregie-
rung Köln , zu leisten.

Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den
von § 232 BGB vorgesehenen Formen sowie durch an-
dere Sicherungsmittel, die geeignet sind, den angestrebten
Sicherungszweck zu erfüllen.

Nachforderungen zur Sicherheitsleistung bleiben vor-
behalten. Im Falle des Wechsels des Betreibers kann die
Sicherheitsleistung zurückgewährt werden, sofern der
neue Betreiber vor Betriebsübergang eine Sicherheit in er-
forderlicher Höhe geleistet hat.
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II.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage erheben. Die Klage ist
bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen, Äegidiiplatz 5, 48143 Münster, schrift-
lich einzureichen oder dort zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO
VG/FG – vom 23. November 2005 (GV. NRW S. 926)
eingereicht werden.

Nach § 67 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung
müssen Sie sich durch einen Rechtsanwalt oder Rechts-
lehrer an einer deutschen Hochschule als Bevollmächtig-
ten vertreten lassen.

Falls die Frist durch das Verschulden des von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Der Klage kommt gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
VwGO in Anbetracht der sofortigen Vollziehung keine
aufschiebende Wirkung zu. Auf Antrag kann das Ober-
verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung wieder
herstellen.

Hinweis: Hinweise zur Klageerhebung in elektroni-
scher Form und zum elektronischen Rechtsverkehr fin-
den Sie auf der Homepage des Oberverwaltungsgerichts
Nordrhein-Westfalen (www.ovg.nrw.de).

III.

Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen zum Ab-
fallrecht, zu Immissionsschutz und Anlagensicherheit,
zum Arbeitsschutz, zum Brand- und Explosionsschutz
und allgemeiner Art. Der Bescheid und seine Begründung
liegen von dem auf diese Veröffentlichung folgenden Tag
an zwei Wochen vom

27. April 2011 bis einschließlich 10. Mai 2011

(außer samstags, sonntags und feiertags) an folgenden
Stellen zur Einsicht aus: Bezirksregierung Köln, Zeug-
hausstraße 2–10, 50667 Köln, Dezernat 52, Raum K 220,
Zeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr,
13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Freitag: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr,
13:30 Uhr bis 15:00 Uhr, Gemeindeverwaltung Vettweiß,
Rathaus, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Raum 1, Zei-
ten: Montag bis Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag
bis Mittwoch, 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, Donnerstag: 14:00
Uhr bis 17:00 Uhr.

Mit Ablauf dieser Frist gilt dieser Bescheid auch ge-
genüber Dritten als zugestellt: Bis zum Ablauf der
Rechtsmittelfrist können der Bescheid und seine Begrün-

dung bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 52, Zeug-
hausstraße 2–10, 50667 Köln, schriftlich angefordert wer-
den.

Köln, den 26. April 2011

Bezirksregierung Köln
Az.: 52.1.21 (2.15) – e

Im Auftrag
gez.: E r b

ABl. Reg. K 2011, S. 121

194. Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls
gemäß § 3c Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes

über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG
vom 12. Februar 1990 (BGBL I S. 205) zum
Antrag auf Genehmigung zur wesentlichen
Änderung einer Anlage zur Lagerung von
eisen- und Nichteisenmetallen am Standort

Alfred-Schütte-Allee 20 in Köln-Poll der
Firma Theo Steil GmbH, Ostkai 6, 54293 Trier

Bezirksregierung Köln
Az.: 52.0009/11/11.0-Hi

Köln, den 18. April 2011

Die Firma Theo Steil GmbH, hat nach § 16 BImSchG
(Bundes-Immissionsschutzgesetz) die Änderung der be-
stehenden Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen-
und Nichteisenmetallen am Standort Alfred-Schütte-
Allee 20 in Köln-Poll beantragt. Gegenstand des Antrags
ist der Austausch einer Schrottschere sowie die Errich-
tung von Lärmschutzwänden.

Für dieses Vorhaben ist nach § 3e Absatz 1 Nr. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung –
UVPG vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), in der der-
zeit geltenden Fassung, eine allgemeine Vorprüfung des
Einzelfalls vorgesehen.

Nach § 3c Absatz 1 Satz 1 UVPG ist hierbei zu prüfen,
ob das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen
Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berück-
sichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten
Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen
wären. Bei der Vorprüfung ist gemäß § 3c Absatz 1 Satz 3
UVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltaus-
wirkungen durch die vom Träger des Vorhabens vorge-
sehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen
offensichtlich ausgeschlossen werden.

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen sind durch
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen zu erwarten. Eine UVP-Pflicht besteht daher nicht.
Dieses Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls ist gemäß
§ 3a UVPG hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Im Auftrag
gez.: T h e l e n

ABl. Reg. K 2011, S. 122
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195. Absage eines Erörterungstermins
Firma Alfred Talke GmbH & Co. KG,

Standort Hürth-Kalscheuren

Bezirksregierung Köln
Az.: 53.0092/10/G4-Ger

Köln, den 26. April 2011

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 26. September 2002
(BGBl. I S. 3830) i. V. mit den §§ 8 und 10 der Neunten
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (9. BImSchV) vom 29. Mai 1992 (BGBl. I
S. 1631) sowie des § 3a des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1757) – jeweils in der zurzeit gültigen Fassung – wird
Folgendes bekannt gegeben:

Der Erörterungstermin, der im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens der Firma Alfred Talke GmbH & Co.
KG, 50354 Hürth, Max-Planck-Straße 20, für das Vor-
haben „Erweiterung einer Anlage zur Lagerung von
Chemikalien in Containern“ in der Öffentlichen
Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln vom 
7. Februar 2011 auf den

2. Mai 2011

festgelegt worden war, findet nicht statt.

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG konnten bis zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist (14. Februar 2011
bis einschließlich 11. März 2011), also spätestens bis zum
25. März 2011, Einwendungen gegen das Vorhaben erho-
ben werden. Gegen das Vorhaben wurden keine Einwen-
dungen erhoben. Somit findet gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1
der 9. BImSchV kein Erörterungstermin statt.

Im Auftrag
gez.: G e r s t

ABl. Reg. K 2011, S. 123

196. Immissionschutzrechtliches
Genehmigungsverfahren der Firma Advanced
Industrial Technologies Germany GmbH im

Chemiepark Knapsack

Bezirksregierung Köln
Az.: 53.8851-4.1 p) Sp. 1-§ 4-3/11-Hs

Köln, den 26. April 2011

Gemäß § 10 III des Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bun-
des-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) vom 26. Sep-
tember 2002 (BGBl. I S. 3830) – (BGBl. III 2129-8) – in
der zurzeit gültigen Fassung, wird in Verbindung mit den
§§ 8 und 10 der Neunten Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über
das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) vom 29. Mai
1992 (BGBl. I S. 1001 – BGBl. III 2129 – 8–9) in der zur-
zeit gültigen Fassung das Folgende bekannt gegeben:

Die Firma Advanced Industrial Technologies Germany
GmbH beantragt die Erteilung der Genehmigung zur
Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung 
von Phosphoroxid mit eienr Produktionskapazität von
30 000 t/a auf dem Gelände des Chemiepark Knapsack in
50354 Hürth, Gemarkung Hürth, Flur 8, Flurstück 3882.

Der Genehmigungsantrag umfasst die Errichtung und
den Betrieb einer Analge zur Herstellung von Phos-
phoroxid bestehend aus

– dem Phosphorlager,

– dem Produktlager (Tanklager),

– der Produktionsanlage,

– der Gleisverladung,

– der Trafostation.

Dieses Vorhaben bedarf der Genehmigung gemäß 
§ 4 BImSchG – in Verbindung mit der Nummer 4.1 p
Spalte 1 des Anhangs der Vierten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 
4. BImSchV –) vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504) –
(BGBl. III 2129-8-4-2) in der zurzeit gültigen Fassung.

Für das Vorhaben wird gemäß § 8a BImSchG auch die
Zulassung des vorzeitigen Beginns der Errichtung der
neuen Gebäude Phosphor- und Produktlager, Produk-
tion, Gleisverladung und Trafostation, sowie die Installa-
tion der Apparate und der zugehörigen Rohrleitungen,
der elektronischen Mess- und Regeltechnikmontagen be-
antragt.

Die Anlage zur Herstellung von Phosphoroxid und
deren zugehörigen Nebenanlagen sind ebenfalls unter 
Nr. 4.2 Spalte 2 „A“ der Anlage 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25. Juni
2005 (BGBl. 1 S. 1757), zuletzt geändert am 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986), aufgeführt.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (Screening)
gemäß § 3c UVPG ergab, dass für das Vorhaben eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Diese
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3c UVPG in
Verbindung mit § 1 II der 9. BImSchV ist ein unselbstän-
diger Teil des Genehmigungsverfahren.

Der Genehmigungsantrag, die dazugehörigen Unter-
lagen und die vom Antragsteller zur Durchführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung zusätzlich beigefügten
Unterlagen in Form einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchungen liegen vom

5. April 2011 bis einschließlich 3. Juni 2011

in der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2–10,
50667 Köln, Dezernat 53, Zimmer K 104, montags bis
freitags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr,
und in der Stadtverwaltung Hürth, Friedrich-Ebert-
Straße 40, 50354 Hürth, Ordnungsamt, 1. Obergeschoss,
Raum 122, Montag bis Mittwoch 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, Freitag 8.00 Uhr bis
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12.00 Uhr, aus und können dort während der genannten
Zeiten mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen einge-
sehen werden.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind in der
Zeit vom

4. Mai 2011 bis einschließlich 17. Juni 2011

schriftlich bei den Stellen, bei denen der Antrag und die
dazugehörigen Unterlagen zur Einsichtnahme ausliegen,
vorzubringen. Die Einwendungen müssen die volle leser-
liche Anschrift der Einwenderin/des Einwenders tragen.
Einwendungen, die nicht schriftlich erhoben wurden
oder deren Namen oder Adressen unleserlich sind,
können nicht berücksichtigt werden. Nach Ablauf der
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen.

Die Einwendungen werden dem Vorhabensträger so-
wie den am Genehmigungsverfahren beteiligten Behör-
den und Stellen bekannt gegeben. Auf Verlagen der Ein-
wenderin/des Einwenders wird deren/dessen Name und
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforder-
lich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die
Genehmigungsbehörde, ob ein Erörterungstermin
durchgeführt wird, in dem dann die form- und fristge-
recht erhobenen Einwendungen erörtert werden.

Bei der Bezirksregierung Köln kann ab dem

20. Juni 2011

unter der Telefonnummer 02 21/1 47 46 52 Auskunft
über das Stattfinden des Erörterungstermins eingeholt
werden.

Der eventuelle Erörterungstermin findet am

22. Juli 2011

beginnend um 10.00 Uhr im Feierabendhaus des Che-
mieparks Knapsack Rhein-Erft-Saal, Industriestraße 300,
50354 Hürth, statt.

Der Termin kann, soweit erforderlich, an anderen
Tagen fortgesetzt werden.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Das Recht, sich
an der Erörterung zu beteiligen, haben jedoch neben den
Vertretern der beteiligten Behörden und dem Antragstel-
ler und dessen Beauftragung nur diejenigen, die recht-
zeitig Einwendungen erhoben haben. Zur Feststellung
der Identität sind Ausweispapiere beim Erörterungster-
min bereitzuhalten. Vertreter von Einwendern haben eine
schriftliche Vollmacht vorzulegen. Besondere Einladun-
gen zum Erörterungstermin ergehen nicht.

Erhobene Einwendungen werden auch bei Ausbleiben
des Antragstellers oder bei Ausbleiben von Einwenderin-
nen/Einwendern erörtert.

Die Zustellung der Entscheidung über das Vorhaben an
die Personen, die Einwendungen erhoben haben, kann
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Im Auftrag
gez.: H e n k i s

ABl. Reg. K 2011, S. 123

197. Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG
und UVPG – Firma Shell Deutschland Oil GmbH,

Werk Godorf –

Bezirksregierung Köln
Az. 53.8851.1.1-16-33/11-Ru

Köln, den 15. April 2011

Gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) vom 5. September 2001
(BGBl. I S. 2350) in der zurzeit gültigen Fassung (BGBl.
III/ FNA 2129-20) wird hiermit Folgendes bekannt ge-
geben:

Die Firma Shell Deutschland Oil GmbH, Werk
Godorf; Godorfer Hauptstraße 150, 50997 Köln hat
folgendes Vorhaben auf dem Grundstück 50997 Köln,
Godorfer Hauptstraße 150, Gemarkung Rondorf, 
Flur 34, Flurstück 291 beantragt:

Antrag nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) zur wesentlichen Änderung des Kraftwerks
(Anlagennr.: 0001) der Firma Shell Deutschland Oil
GmbH im Werk Nord. Der Genehmigungsantrag bein-
haltet im Wesentlichen die Änderung der Abwasserauf-
bereitungsanlage des Kraftwerks durch Installation eines
neuen 100 m3 Abwasserzwischenbehälters.

Bei der o. a. Anlage handelt es sich um eine Anlage nach
Nr. 1.1.1 Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Für das beantragte Vorhaben war daher nach § 3c in
Verbindung mit § 3e und der Anlage 2 zum UVPG zu
prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann.

Die Prüfung der Vorhaben hat ergeben, dass keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.

Im Auftrag
gez.: R u c m a n

ABl. Reg. K 2011, S. 124

198. Verfahren im Wasserrecht; Einzelfallprüfung
gem. § 3 c und Anlage 2 des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom

24. Februar 2010 (BGBl. I, S. 94) i. V. m. dem
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in

Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) vom
29. April 1992 (GV. NRW. S.175) in der Fassung

vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185)

Die Häfen und Güterverkehr Köln AG beabsichtigt,
zum Nachweis der Standsicher-heit einer Uferwand am
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Rhein im Bereich Köln-Mülheim den Einbau von 
Wasserbausteinen.

Nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar
2010 (BGBl. I S. 94) i. V. m. § 1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung im Land Nordrhein-Westfa-
len (UVPG NRW) vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 175)
– jeweils in der jetzt gültigen Fassung – ist für das Vorha-
ben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzu-
führen (Nr. 13.18.1 der Anlage 1 des UVPG). Dabei ist
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung
der in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien zu unter-
suchen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben kann.

Nach Prüfung der Unterlagen wurde festgestellt, dass
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht erforderlich ist, da es durch die Maßnahme nicht zu
erheblichen Umweltauswirkungen kommt.

Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a UVPG be-
kannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht selbstständig
anfechtbar.

Köln, den 14. April 2011

Bezirksregierung Köln
Az.: 54.1.15.2-Schi

Im Auftrag
gez.: S c h i f f e r

ABl. Reg. K 2011, S. 124

C Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer Behörden

und Dienststellen
199. Verlusterklärung eines Dienstausweises

Der Dienstausweis Nr. 0440237 des KOK Andreas 
Tsangarakis, ausgestellt am 19. August 2008 durch das
LZPD NRW ist in Verlust geraten.

Er wird hiermit für ungültig erklärt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird darum ge-
beten, ihn dem Polizeipräsidium Köln zurückzusenden.

Köln, den 11. April 2011

Polizeipräsidium Köln
Az.: ZA 322-1-58.02.09-

Im Auftrag
gez.: M ü n c h

ABl. Reg. K 2011, S. 125

200. Verlusterklärung eines Dienstausweises

Der Dienstausweis Nr. 435435 des PHK Günter Eßer,
ausgestellt am 6. Februar 2006 durch das LZPD NRW ist
in Verlust geraten.

Er wird hiermit für ungültig erklärt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird darum ge-
beten, ihn dem Polizeipräsidium Köln zurückzusenden.

Köln, den 13. April 2011

Polizeipräsidium Köln
Az.: ZA 322-1-58.02.09

Im Auftrag
gez.: M ü n c h

ABl. Reg. K 2011, S. 125

201. Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

Bei der Stadtverwaltung Burscheid ist ein Dienstsiegel
abhanden gekommen und wird daher zum 16. April 2011
für ungültig erklärt.

Beschreibung des Dienstsiegels: Runder Stempel,
Durchmesser 2,7 cm, in der Mitte das Wappen der Stadt
Burscheid, Umschrift: Stadt Burscheid, Siegelnummer 2.
Die Nummer des Siegels ist über dem Wappen ange-
bracht.

Burscheid, den 15. April 2011

Stadt Burscheid
gez.: R u n g e

ABl. Reg. K 2011, S. 125

202. Aufgebot von Sparkassenbüchern;
h i e r : Kreissparkasse Heinsberg

Auf Antrag werden folgende Sparkassenbücher mit
den Kontonummern: 3412141081, 3412909123,
3422702625, 3413781943 und 3414359293, ausgestellt von
der Kreissparkasse Heinsberg, aufgeboten.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefor-
dert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlage der
Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Erkelenz, den 13. April 2011

Kreissparkasse Heinsberg
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2011, S. 125

203. Aufgebot eines Sparkassenbuches;
h i e r : Sparkasse Leverkusen

Antragsgemäß wird das nachbezeichnete Sparkassen-
buch als in Verlust geraten oder abhanden gekommen
gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz
(SpkG) vom 27. Oktober 2009 aufgeboten: Sparkasse
Leverkusen, Konto-Nr. 3004059865.
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Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit auf-
gefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls
wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Leverkusen, den 14. April 2011

Sparkasse Leverkusen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2011, S. 125

204. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches;
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3223805924 (13805924), ausgestellt von der Kreisspar-
kasse Euskirchen, wird gemäß AVV zum Sparkassenge-
setz Teil 2 Abschnitt 6 für kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 12. April 2011

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2011, S. 126

E Sonstige Mitteilungen
205. Liquidation

Der Verein „Europa-Dienst, Internationale Reisever-
einigung e. V.“ in Aachen ist aufgelöst.

Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche
bei den Liquidatoren Herrn Winfried Heinen, Apollo-
niastraße 133, in 52080 Aachen oder Frau Hildegard
Tesch, Wallstraße 53 in 52064 Aachen, anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2011, S. 126
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Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen.
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0,
eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt.

Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr.
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln.

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Hansaring 10, 50670 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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